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Maßgebliches und Unmaßgebliches
Biographien u nd Briefwechse l

In Wildes „Dorian Gray" spricht sich der
Titelheld über den berühmten Schöpser seines
Bildnisses, Bnsil Hallward, mit folgender Ein¬
schränkung aus: „O, Basil ist der beste Mensch,
doch, wie mir scheint, etwas Philiströs an¬
gelegt/' Der vollendeteLebenskünstlerLord
Henry unterrichtet darauf „den lieben Jungen"
über die äußere und innere Lebenshaltung des
Künstlers: „Basil gibt allen Zauber, der ihm
eigen ist, seiner Kunst. Die Folge ist, daß
ihm für das Leben mir seine Vorurteile, seine
Grundsätze und sein platter Menschenverstand
übrigbleiben . , , Gute Künstler leben nur iu
ihren Werke», und sie sind daher als Persön¬
lichkeitenvöllig nniuteressant. Ein wirklich
großer Dichter ist das unpoetischste Wesen ans
der Welt, aber untergeordnete Dichter find
höchst anziehend , , . Diese leben in einer
Poesie, die sie nicht ausdrücken können; die an¬
deren dagegen bringen die Poesie nufs Papier,
die sie nicht zu leben wagen." Wie jedes
Paradoxon ist auch dieses anfechtbar, und doch
ist es auf Henrik Ibsen leicht anzuwenden.
Denn Ibsen ist ein äußerster Fall, wie ihn
das Paradoxon erfordert. Goethes Briefe an
Fran v. Stein, Schillers nn Körner, Kleists
an seine Schwester und Hebbels nn Elise
Lensing — sie lassen uns diese Männer, un¬
geachtet ihrer Künstlertaten, erleben, Ibsens
Briefe sind stumm, dürr. Keine Leidenschaft
bedrängte den Beamten der Poesie auf seinem
gut bürgerlich geregelten Lebenswege, eine
eiserne Tür verschloßdas Laboratorium, in
dem er nach dem Ausdruck seines Berufs¬
genossen Fontane „apothekerte"; und arbeitete
er mit gefährlichen Erplosivstoffen,sein Wohn¬
haus war gesichert vor jeglicher Gefahr an¬

gelegt. Ein Buch „Leben und Werke Ibsens"
würde in seinein ersten Teile mager und un¬
befriedigend ausfallen, und in der Tat be¬
fassen sich fast alle Ibsenbücher nicht mit der
Biographie, sondern mit der „Poesie, die er
nicht zu leben wagte".

Das bedeutendste Werk dieser Art ist Roman
Wocrners „Henrik Ibsen", dessen zweiter
Band nach neunjähriger Pause dem ersten
folgte. (München, C. H. Becksche Verlags¬
buchhandlung. M. 9.) Der erste Band, der
soeben in zweiter Auflage herausgekommen
ist, umfaßt, mit „Kaiser und Galiäer" ab¬
schließend, die Jahre 1823 bis 1873, der
zweite die Jahre 1873 bis 1900; doch ist der
180!) erschienene „Bund der Jugend" als
modernes Werk in den zweiten Band herüver-
genommen. Woerner erörtert in ihm die
Dramen des europäischen Ibsen „so eingehend,
wie der frühere Band die des norwegischen
in allen ihren literarischen und biographischen,
Psychologischen und ästhetischen Voraussetzungen
Prüft und beleuchtet". Die vier Bände des
Jbsenschen Nachlasses standen ihm dabei schon
zur Verfügung, während für den ersten Band
die zweite Auflage nachholt, was aus deu in¬
zwischen veröffentlichten Briefen und Ent¬
würfen hinzuzufügen ist. Die Erweiterung
beträgt fünfzehn Seiten, der alte Text ist an
nur wenigen Stellen geändert worden, brauchte
es auch nicht bei diesem gediegenen Werke.
So genügt eS für den ersten Band, auf die
Besprechungvon Carl Jentsch iu den Grenz¬
boten Jahrg. 69 (190N) Nr. 44 zu verweisen.

Die Konsequenz in Ibsens Entwicklung
darzutun, nachzuspüren der Einheit der Ideen,
zu erkennen das unveränderliche intelligible
Ich in der empirischen Entfaltung, bezeichnet
Woerner als seine vornehmste Aufgabe. Er
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erfüllt sie, indem er immer aufs neue einzelne
Stücke in ihren Grundgedanken und einzelne
Personen als Trüger derselben Idee zusam¬
menrückt und in solcher Gruppierung die
Wiederkehr»ur weniger Probleine zeigt, zu¬
gleich aber auch ihre Weiterbildung uud Ver¬
tiefung, ihre Erneuerung iu feinsten Spielarten
(Ibsen Skule, Ibsen Julian, Ibsen --^
Solneß. HjördiS---- Rebetta ^ Hilde, Hjördis---
Heddn, Daguy-^THea). — Iu literarischen
Vergleichen ist der Verfasser sparsam; auf
Holberg wird hingewiesen,Augiers Vernouillet
neben Stensgaard gestellt, der Einfluß der
FrauenrechtlerinCcimillaColletterwogen. Mo¬
delle werden kurz gestreift, so das Urbild der
Nora und des Volksfeindes, die Ehe des
Grafen Blank in ihrem Einfluß auf den Gruud-
Plcm von RosmerSholm, die Plimsollsche»
Sorge als die Todessegler in den Stützen
der Gesellschaft, Gerhart Hauptmann als
Nngnar im Solneß. Neben solchen gelegent¬
lichen Ausblicken mußte es dem ausgezeichneten
Gelehrten in der Hauptsache darauf ankommen,
dem Dramatiker uud deinProblemntiker gerecht
zu werden, dem Künstler uud dem Denker,
dein Manne, der neue Menschen in neuer Form
darstellte. Woerners Analysen beweisen, daß
er den ästhetischen, Psychologischennnd sozialen
Problemen auf den Grund gegangen ist, daß
er sie durchgefühlt und durchgedncht, daß er
jahrelang mit den Personen der Stücke zu¬
sammengelebt hat. Ein leuchtendes Beispiel
für alte derartigen Untersuchungenist nament¬
lich die meisterhafte Analyse vonRosmershvlm.
Wie hier das Allgemeine im Besonderennach¬
gewiesen wird: Rosmers Sphäre — der Zu¬
stand, des germanischen Christentums in seiner
fortgeschrittensten ethischen Verfeinerung, Re-
bettas Schicksal — das wichtigsteErlebnis
der germanischenMenschheit, ihre Zähmung
und Bekehrungzum Christentum, das bezeugt
die Höhe des Standpunktes, der hier gewonnen
wurde, und die Schärfe des Blickes, der den
weitesten Umkreis des Horizontes wie das
kleinste PsychologischeDetail gleich sicher wahr¬
nimmt.

Die Analyse der Dramen nach Rvsmers-
holm leidet vielleicht für manchen unter einer
gewissen VoreingenommenheitWoerners gegen
Ibsens symbolische Alterskunst, aber auch hier
ist der Standpunkt mit großer Feinheit be¬

gründet »ud besonders der Epilog, jene Ab¬
rechnung des Dichters, der die Poesie nicht
zu lebeu wagte, mit sich selbst, meisterlich er¬
läutert. — Otio Arnstein steuerte eine alle
wichtigen Erscheinungen nmfnssende Ibsen-
Bibliographie bei.

^einhold Genscl-Lerliu

Sprachforschung

Gaunersprache und VolkSmund. Schon
im Jahre 1ö>>6 fand es der englische Friedens¬
richter Harman dienlich, das englische Rvt-
wälsch — er nennt eS „Peddelarsfrench", hente
ist „Slang" dafür üblich — zum Gegenstand
einer systematischen Studie zu machen. Im
Verlauf des neunzehnten Jahrhunderts erschien
eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen
über die Gaunersprache, aber erst vor kurzer
Zeit hat Haus Groß in seinen, „Handbuch für
Untersuchungsrichter" (Müncben, G. Schweitzer)
unchgewieseu, daß sie keiue ersouueneGeheim-
sprnche, sondern eine Bernfssprache (Jargon)
ist. Wie es dein Jäger unmöglich däucht,
von Hasenohren und Auerhnhnschwänzeuzn
reden, wie der Student unter einem Kamel,
die Schriftsetzer nnter Speck etwas ganz an¬
deres verstehen, als das Lexikon vermnten
läßt, so fühlte sich auch der Verbrecher an¬
getrieben, für seine Begriffe eigene Wortwerte
zu ersiunen und diese zu gebrauchen. Hierbei
entwickeltsich denn freilich der Jargon ganz
nach dem Wesen seiner Schöpfer nnd Benutzer.
Selbst der Verkommenste mag die schlechte
Tat nicht mit dem Ausdruck bezeichnen, den
der Ehrlichdentendc dafür hat; die bekannten
Folgen aber werden erst recht umschrieben,
wobei Galgenhumor das Abschreckende zu ver¬
schleiern trachtet. Schließlich wurden auch die
nähere» Umstände, die Arten des Borgehens,
die Beuteobjekieustv. verrotwölscht, und wie
die Sportsprache das Englische, der Student
das Latein für seinen Jargon heranzogen, so
gehen au sieben Achtel der Gnnnervokabeln
auf Hebräisch und die Zigenncridiome zurück.
Als entscheidend gilt die kriminalistische Beob¬
achtung, daß kein Gauner gern vor einem
Fremden seine Sprache anwendet.

Die Entlehnungen der allgemeinen Ver¬
kehrssprache aus dem Wörterbuch des Rot¬
welschen sind au Zahl keineswegs gering.
Beinahe niemals handelt es sich nm Aus-
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drücke besserer Klasse, wenn auch einige darunter,
Wie „meistern" (ursprünglich betrügen, die
Aufmerksamkeit ablenken), „Paschen", möglicher¬
weise sogar „rodeln" (-^mitschleppen), dieses
Avancementzurückzulegen vermochten. Ganz
nahebei steht die Redensart, eine Sache oder
Person habe „den rechten Schmiß". Denn
in der Gaunersprache bedeutet Schmiß tat¬
sächlich „Anzug, Tracht"; das gleichlautende
Wort der Studentensprache hat also nnr die
Aufnahme erleichtert. Sonst allerdings sind
wiederum Beispiele einer Bereicherung des
burschikosenJargons aus dem Rotwälsch vor¬
handen. „Putz" ist nicht Einkürzung von
Polizist, sondern ein altes Gauuerwort, das
früher den Bettelvogt ausschließlich bezeichnete,
heute jedoch abstrahierend eine Ausrede be¬
deutet.

Leicht ist der Nachweis, daß das Rotwälsch
als Jargonbildung älter sein muß als die
übrigen heute noch im Schwange gehenden
Berufssprachen. Der Kaufmann redet ohne
Bedenken von „Ramsch"; er weiß nicht, daß
das Wort die noch ungeteilte Diebesbeute
meint. „Pleite gehen" heißt eigentlich, der
Polizei in die Hände fallen, und „Dalles"
bedeutet bei den Gaunern zwar auch Armut,
gewöhnlich aber einen lüstigenVerdachtsgrund.
Selbst der „Nassauer", d. h. einer, der einen
Vorteil mit erschleicht, kommt dieses Weges,
denn der Spitzbubenjargon behielt daneben
noch daS Zeitwort „nassenen" schenken. Der
Zeitvertreib „Meine Tante, deine Tante" leitet
sich wirklich von der „Tante" ab; so nennt
der Gauner die Obdachgeberin für falsches
Spiel. Und wenn wir hören, irgendwo sei
„der ganze Bau" versammelt gewesen, dann
lohnt die Bemerkung, daß Bau schlechtweg
im Rotwälsch eine Menschenansammlungist.
Oftmals hat jedoch der Volksmund dem über¬
nommenen Wort eine völlig andere Richtimg
gegeben. Während die Gaunerunter „Mansche!"
einen oberen Richter oder Polizeichef verstehen,
gilt sonst ein ärmlicher Jude als Mauschel.
Aber der Verbrecher bleibt sprachgeschichtlichim
Vorteil: dasWort (hebräisch inaschal----Spruch)
zeigt den Spruchrichtcran. Bezeichnet der Mime
eine geringe Provinzbühne als „Schmiere", so
ist das eine Anleihe beim Rotwälsch: dort
draußen spielt höchstens ein „Schemer" (näm¬
lich „Wächter", ^ Statist) in allen Rollen.

Indessen ist nicht jeder der Ausdrücke, die den
eigentümlichen Geruch des Roiwälschen tragen,
wirklich dieser Herkunft.

Nngemein befruchtend für den volkstüm¬
lichen Eintausch von Gaunerworten hat die
Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrensseit Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts gewirkt. Ge¬
nauer nachweisbar war eS im Falle des
Prozesses Dickhoff zu Anfang der 1830erJahre.
Damals wurden Ausdrücke wie „baldoweru",
„fallmachen" (eigentlicheBedeutung:in falsches
Spiel locken), „Leine ziehen" (ursprünglichdas
Verfahren der Dirnen auf der Straße be¬
zeichnend), „Kassiber", „schärfen" (Gestohlenes
absetzen) populär, und sind es geblieben. Auch
Schränkzeug — eine hybride Bildung übrigens;
der richtige Einbrecher sagt „Schränlschurich"
— und Pfeifen für verraten, Chnbrusche
(Llmwl'usse, ----- Diebesgesellschaft), Kümmel-
blättchen, Massematten (---- Schwindel), ferner
neuerdings „kiebig" (---- frisch) und die Inter¬
jektion „Stiele"! (----- Pst! vor Uneingeweihten)
hat der Gaunerjargon zum gemeinen Besten,
wenn man so will, hergeben müssen. B. Ul.

Schelten-Wörterbuch. Die Berufs- be¬
sonders Handwerkorscheltenund Verwandtes
von Dr. Heinrich Klenz. — Ein fleißig zu-
sammengestelltes Büchlein, das viel aber allzu
disparcitesMaterial verwertet. Schimpf- und
Scherznamen aller Art sind zusammengetragen
auS literarischen Quellen, auS der lebenden
Sprache und dem Zeitungsdeutsch; reichlich ist
die Gaunersprache herangezogen, für die der
Heransgeber vielfach hebräischeHerkunft auf¬
zeigt. Allerlei Zeitläufte sind ohne weiteres
nebeneinander gestellt, vielerlei Sprachgebiete
berücksichtigt, das Niederdeutsche mit besonderer
Vorliebe. Die Auswahl ist recht bunt; so
finden wir unter Schriftstellerebenso die Aus¬
drücke Pamphletist, Polygraph, Pornograph,
die uns jedes Konversationslexikonerläutern
mag. Die Anordnung geschah nach alphabetisch
geordneten Schlagworten, die nicht immer
leicht zu finden und manchmal willkürlich ge¬
trennt sind. So ist das Werklein zum Nach¬
schlagen nicht sehr bequem. Gleichwohl ist es
gut lesbar und oft herzhaft ergötzlich. Verlegt
hat das Buch Karl I. Trübner in Straßburg,
ein Verlag, der seit langem der Erforschung
der deutschen Sprache freundlicheHeimstätte
bietet. p.
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Finan z- und Steuerfragen

Zur Geschichte der Vermögenssteuern. Von
Dr. pkil, Bruno Moll. Duncker ». Humblot,
Leipzig 1911. 3,69 M

Die Arbeit stellt sich die Aufgabe, den
Begriff der Vermögenssteuer zu erforschen.
Es werden zu dem Zwecke die Steuern be¬
sprochen, die in Deutschland auf dem Platten
Lande bis zum vierzehntenJahrhundert und
in den Städten im Mütelalter bestanden. Auf
dem Lande wurde die „Bede" vom Grund
und Boden erhoben, nach der Hufe oder dem
Morgenmaß. Bewegliches Vermögen wurde
nur ergänzend besteuert. So mußten in
Brandenburg nur die Untertanen von ihrer
Fnhrhabe steuern, die nicht eine Hufe besaßen.
In Böhmen wurde dagegen eine allgemeine
Vermögenssteuer von, beweglichen und unbe¬
weglichen Gut erhoben, mit Selbsteinschätzung
und strengen Strafen.

Auch in den Städten waren die Steuern
der herrschenden Ansicht nach ursprünglichJm-
mobiliarsteuern, bemessen nach dem Kapitals¬
wert, nur ausnahmsweise nach dem Ertrage.
Allmählich greift aber auch Mobiliarbesteuerung
in den Städten Platz, in Verbindung mit den
Abgabenauf Handel und Gewerbe. So haben
nach der Nördlinger ErwerbssteuerViehhändler
für jede verkaufte Kuh 2 Pfennig, Fleischer eine
Schlachtsteuer von 4 Pfennig für die Kuh, ge¬
wisse Handwerker schlechthin eine Steuer von
mehreren Pfennigen wöchentlich zu entrichten.
Häusig findet sich neben der Vermögens- noch
eine Kopfsteuer. Allmählich aber treten Ab¬
gaben ans, die nach dem Arbeitseinkommen
beinessen sind; so betrug die Türkensteuer in
Magdeburg bei Dienstboten 2 Prozent ihres
Jcchreslohncs. Ebenso muß nach der Naum-
burger Ordnung derjenige, der keine 6 Mark
besitzt, von seiner „Nahrung" steuern. Das
sind die ersten bedeutsamen Ansätze einer Steuer
vom Einkommen.

Der Verfasser hat ein umfangreichesMa¬
terial herangezogen und gründlich bearbeitet.
Seine Schrift bildet einen wertvollen Beitrag zur
wissenschaftlichen Erkenntnis der Vermögens¬
steuer.

Finanzreform in Österreich. Von Dr. Fer¬
dinand Schmid. H, Lnupp, Tübingen 1911.
4 M.

Die Abhandlung, die zuerst in der „Zeit¬
schrift für die gesamte Stnatswissenschnft"von
Bücher erschien, beschäftigt sich mit den finan¬
ziellen Schwierigkeiten,unter denen in Oster¬
reich Staat, Länder und Gemeinden zu leiden
haben. Zur Kennzeichnung der Finanzlage
führt der Verfasser an, daß Zuschläge von
mehreren Hundert Prozent in Stadt und Land
nicht zu den Seltenheiten gehören und daß in
Südtirvl solche von über 1009 Prozent vor¬
kommen. Er erörtert eingehend die Mittel
zur Abhilfe und bespricht insbesonderefünfzehn
Vorschläge einer Landessteuer, n. a. auf Zünd¬
hölzchen,Zucker, Licht, Wein, Mineralwasser,
auch „die jetzt in Mode kommendeWertzu¬
wachssteuer". In der Kritik der staatlichen
Finanzvorschlägebilligt Schmid die Wein- und
Branntweinsteuer, verwirft hingegen eine Tan¬
tiemesteuer für Vorwaltuugsräte und eine
Zusatzsteuerfür Aktiengesellschaften.Mit Un¬
recht wendet er sich m. E. gegen eine Erhöhung
der Einkommensteuervon 29999 Kronen auf¬
wärts. Ich halte es für gleichgültig,ob diese
Steuer nur den Charakter einer ErgänzungS-
steuer hat, wie der Verfasser anführt; der
Hinweis auf die Zurückhaltung, die man in
Preußen bei den höheren Einkommen übe, ist
um so weniger beweiskräftig, als man genötigt
sein wird, diese Zurückhaltung bei der nahe
bevorstehenden preußischen Reform aufzugeben.
Auch der von Schmid bekämpfte Vorschlag einer
Junggesellensteuererscheint mir recht erwägens¬
wert. Die Regierung will nämlich die Ein¬
kommensteuerfür Einzelpersonenum 16 Pro¬
zent, für zu zweit lebende Familienglieder um
19 Prozent erhöhen. Das entspricht als Regel
nur der Billigkeit, auch wenn es in einzelne»
Fällen zu einer Härte führen sollte. Mit der
Reform der Erbschaftssteuer ist Schund grund¬
sätzlich einverstanden, doch hat er Bedenken
gegen Steuersätze von 16 und 18 Prozent und
verweist auf die erbitterten Kämpfe, die die
Erbschaftssteuer in Deutschland hervorgerufen
habe. Diese Kämpfe drehten sich indessen uur
um die Ausdehnung der Steuer auf Kinder
und Ehegatten, nicht um die Frage, ob weitere
Verwandte nachdrücklich besteuert werden dür¬
fen, wenn ihnen eine Erbschaft als müheloser
Gewinn in den Schoß fällt; deswegenbestehen
in Deutschland wie in anderen Ländern je
nach der Entferntheit der Verwandtschaft und
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der Höhe der Erbschaft Steuersätze, die noch
über 18 Prozent hinausgehen.

Daß die Schmidsche Arbeit eine Fülle von
Anregungen bietet, bcdars nach den obigen
Beispielen keiner weiteren Darlegung,

Entwicklung und Ergebnisse der Wert-
zuwachsvesteucrung im Königreich Sachse».
Von l)>, H, Freiherrn Leuckart v. Weißdorf.
Nöder u, Schunke (Roßbcrgsche Buchhandlung),
Leipzig 1911.

Der Verfasser gibt mehr, als er verspricht.
Er erörtert das Wesen und die Bedeutung
der Steuer bom Wertzuwachs und die dagegen
vorgebrachten Einwendungen, Mit Recht macht
er geltend, von Konfiskation könne man nicht
bloß bei dieser, sondern bei jeder Steuer sprechen;
ob es erlaubt sei, den Wertzuwachs überhaupt
zu besteuern, müsse am letzten Ende das Ge¬
fühl entscheiden. Daß auch der Gewinn bei
Mobilien besteuert werden könne, spreche nicht
gegen die Heranziehung vonJmmobilien. Wird
die Spekulation durch die Auslage gehemmt,
so wird auch eine Preissteigerung verhindert.
Gleichwohl räumt v, Weißdorf ein, daß boden¬
politische Wirkungen von ber Maßregel schwer¬
lich zu erwarten sind (S, 23), Eingehend
schildert er sodann die Entwicklung der kom¬
munalen Besteuerung des Wertzuwachses im
Königreich Sachsen. Am 1, April 1910 hatten
siebzig Gemeinden die Steuer eingeführt, dar¬
unter elf Städte, Nach den bisherigen Er¬
fahrungen in diesen Gemeinden hat sich die
Abgabe als kommunale finanziell gut bewährt,
eine Abwälzung der Steuer ist nicht erfolgt,
Miet- und Bodenpreise sind nicht gestiegen,
weder der Grundstücksverkehr, noch die Bau¬
tätigkeit hat gelitten. Freilich ist der Wert
derartiger Beobachtungen kein unbedingter!
es ist schwer zu bestimmen, welche Verhältnisse
eingetreten sein würden, wenn die Steuer
nicht auferlegt wäre. Diesen Bedenken ver¬
schließt sich der Verfasser nicht. Seine ganze
Arbeit zeichnet sich durch volle Beherrschung
des Stoffes und durch eine erfrischende Un¬
befangenheit nnd Klarheit des Urteils aus,

Reichsfinanznot —Rcichsfinnnzrcform -
Reichspolitik. Bon Ludwig Herz. Buchvcrlag
der „Hilfe", Berlin-Schöneverg. 50 Pf,

Der Führer der nordhannoverschen Li¬
beralen schildert den Streit um die Finanz-
resorm von 1909, Er führt »nS die Finanz¬

lage des Reiches vor Augen, die Vorschläge
der Regierung und demnächst die Beschlüsse
des Reichstags. Amtsgerichtsrat Herz hat sich
mit den in Betracht kommenden Steuerfragen
eingehend beschäftigt und versteht eS, in leben¬
diger Schilderung den Leser in den heftigen
Streit jener Tage zurückzuversetzen. Mit Nach¬
druck bekämpft er die Einwendungen, die gegen
die Ausdehnung der Erbschaftssteuer aufKiuder
und Ehegatten erhoben wurden. In bezug
auf den Regierungsentwurf über die Erbrechts¬
reform ist ihm ein Irrtum untcrgelaufe». Die
Regierung hat ihn nicht fallen lassen; in der
Sitzung des Reichstags vom 5, Juli 1909
vereinigte er hundertsechsuuddreißig Stimmen
auf sich. Die nativualliberale Partei stimmte
unter Führung der Abgeordneten Junck nnd
Bassermaun geschlossen dafür. Eine Mehrheit
von hundertnennzig Stimmen lehnte jedoch
die Vorlage ab.

Daß in einer politischen Streitschrift auch
scharfe Wendungen vorkommen, ist nur natür¬
lich; aber auch diejenigen, die auf anderem
Standpunkte stehen, wie der Verfasser, werden
seinen temperamentvollen Ausführungen mit
Interesse folgen.

Instizrat Lamberger - Ascherslebeu

Staatswissenschaft

Bom Handwörterbuch der Stnatswisscn-
schaften. iJena, Verlag von Gustav Fischer,)
Das monumentale Werk ist nun vollendet;
im Juli war der siebente, im August der
fünfte Band fertig geworden, und nun liegt
der achte, der Schlußband, vor uns. Auch in
diesen drei Bänden finden sich eine Anzahl neue
Artikel, während andere bedeutend erweitert,
manche völlig umgearbeitet worden sind, Bon
den 171 Artikeln des fünften Bandes seien
nur folgende genannt, deren Überschriften für
sich allein schon vom Wert und der Wichtig¬
keit dieser Enzyklopädie einen Begriff geben:
Gewinnbeteiligung; Giroverkehr; Gold und
Goldwährung; Gotenburger Ausschanksnstem;
Grenznutzen (sehr ausführlich; auch wie der
Greuznntzen im Staatshaushalt schon berück¬
sichtigt worden ist, ehe seine Theorie formuliert
war, wird dargestellt); Grundbesitz (Boden¬
rechtsordnung von Adolph Wagner, Geschichte
des Grundbesitzes von Lamprecht, Stellung
des ländlichen und des städtischen Grund-
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vesitzes in der Volkswirtschaft von Conrad,
Statistik von Wirminghnus); Handel und
Handelsbilanz; Handelsgenossenschaften (ihre
Formen von Laband, die volksivirtschaftliche
Bedeutung von Ehrenbcrg); Handelspolitik;
Handelsrecht; Handelsstatistik; Hnndelsunter-
richt; Handwerk (von Stieda); Haushaltung;
Heiinstädtenrecht; Hilfskassen; Hypotheken¬
banken; Hypothekenschulden; Hypotheken- und
Grundbuchweseu; Identitätsnachweis; In¬
dustrieausstellungen ; Innere Kolonisation;
Innungen; Invalidenversicherung; Irren-
recht; Kapitalrentensteuer: Kaufmannsgerichte;
Kleinbahnen. Der letzte und längste Artikel:
Kolonien und Kolonialpolitik von G, ^oepfl -
er ist 234 Spalten lang; das Literaturver¬
zeichnis allein füllt 11 Spalten — dürfte
Schuld daran gewesen sein, daß sich die Boll¬
endung des fünften Bandes so lange verzögert
hat. Der steigenden Bedeutung der Kolonien
für den Ausfuhrhandel der Mutterländer wird
darin durch ausführliche statistische Nachweise
Rechnung getragen. Auch wird die Polemik
der deutschen Theoretiker der Svzialdemo-
Iratie gegen den Erwerb von Kolonien dar¬
gestellt und über die Kritik berichtet, welche
diese Polemik von den Führern des revisio¬
nistischen Flügels der Partei erfährt. Unter
den 199 Artikeln des siebenten Bandes finden
wir: Rabattsparvereine; Reblaus; Recht (von
Stammler); Recht auf Arbeit (von Georg
Adler nnd Gustav Mayer); Reichsfinanzen
(von v. Eheberg, mit der ausführlichen Ge¬
schichte der Finaiizreform von 1909); Re-
ligionSstatistik; Rentengüter; Rittergut; Säug¬
lingsfürsorge; Schankgewerbe; Scheck; Schiff-
fnhrt (Politik und Statistik von Lexis,
Seeschiffahrt und Völkerrecht von Loening);
Schuldverhältnisse; Schulhygiene und Schnl-
arztwesen; See- und Binnenfischerei; Seide
und Seidenindnstrie; Sicherheitsmänner (im
Bergbau); Sicherung der Bauforderungen;
Silber und Silberwährung; Sklaverei; So¬

zialdemokratie: Sozialismns und Kommu¬
nismus; Sozinlkonservntive Bestrebungen;
Sparkassen; Spekulation; Spiel; Spiritus¬
ring; Staat (Allgemeine Staatslehre von
Loening, der Staat in nationnlökvnvmischer
Hinsicht von Adolph Wagner); Staatsschulden;
Städtevereinignng; Statistik (die amtliche
Statistik des Deutschen Reiches, Preußens,
der übrigen deutschen Bundesstaaten, des
Anslands, die städtischen statistischen Amter
werden jedes in einem besonderen Artikel
behandelt); Stellenvermittelung und Arbeits¬
nachweis; Steuer(vvnv.Eheberg); Stiftungen;
Submissionswesen; Snezknnal; Syndikate;
Tabak und Tabaksteuer; Tarifvertrag; Theater¬
recht; Tierhalterhaftung; Trausport; Trusts
Über alle diese Gegenstände und drängenden
Probleme und viele andere von nicht gerin¬
gerer Wichtigkeit erhält der Benutzer des
Handwörterbuchs die deutbar zuverlässigste
Auskunft. Unter den Männern, denen be¬
sondere Artikel gewidmet sind, findet sich dies¬
mal auch John RuSkin als „Vertreter der
ethischen Schule der Nationalökononne aus
englischem Boden". Weit ausführlicher als
in der ersten Ausgabe wird Thomas v. Aquin
behandelt in vier Hanpt- und zwölf Unter¬
abschnitten. , Die Überschriften der Haupt¬
abschnitte lauteu: Verhältnis der Scholastik
zum mittelalterlichen Wirtschaftsleben; die
Arbeit nach thomistischer Auffassung; Thomas'
Stellung zum Privateigentum; Thomas und
der wirtschaftliche Verkehr. Da die stärkste
unserer Parteien auf den Agninaten schwört,
so kann der Politiker die Kenntnis seiner
Lehre» und Grundsätze nicht entbehren. —
Der Schlußbnnd enthält ein Sachregister und
ein Verzeichnis der Autoren. Mehr als drei¬
hundert Gelehrte, Größen ersten Ranges von
internationaler Bedeutung, haben an dem
großen Werke gearbeitet.

Carl Ientsch-Neiße
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